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Norm

ABGB §371 B

Allgem Bestimmungen für die Einlagen auf Sparbücher - Sparordnung Pkt5

HGB §346 B

KWG 1979 §18

Rechtssatz

Wenn nach den Bedingungen für den Sparverkehr der Kontostand in den Geschäftsbüchern der Bank maßgebend ist,

so kann dies nur dahin verstanden werden, daß der Kontostand dann maßgebend ist, wenn die Abweichung im

Sparbuch auf einen Irrtum der Bank bei der Eintragung im Sparbuch, zB einen Rechenfehler, ein Verschreiben usw,

oder auf eine unzulässige Manipulation des Sparbuchinhabers zurückzuführen ist, nicht aber, wenn diese Abweichung

auf eine willkürliche oder sonst unzulässige bzw ungerechtfertigte Maßnahme der Bank zurückgeht.

Entscheidungstexte

6 Ob 688/77

Entscheidungstext OGH 06.10.1977 6 Ob 688/77
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Vgl

3 Ob 618/81
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3 Ob 660/81
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Vgl; Beisatz: Pkt 5 der Sparordnung ist nicht sittenwidrig. (T1) Veröff: EvBl 1982/140 S 464

5 Ob 556/90

Entscheidungstext OGH 10.04.1990 5 Ob 556/90
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